
        
      

     
    

  

        
      

         
      

           
         

              
        

        
     

         
     

       
    

  

      
          
       

      
       

    

         
      

        
         

     
       

          

       
       
      

      
       
   

      
     

    

        
       

     
      

     
         

   

        
    

      
     

   
      

     
        
     

     
       

         
  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

       
         
         

        
      

      
        

     
   

        
      

           
    

      
       

    

         
         

        
          

      
       
        

      

        
       

        
       
       

         
           

          
   

         
     

         
       

        
        

       

      
        

      
         

       
      

      
          
        

    
       

      
     
          

 

        
    

         
     

        
            

      
  

   

        
        

         
         

       

        
         

        
         

         
         

     
     

       
        

  

 

 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG 
für Haushalt und Gewerbe Erdgas, Stand: 01.01.2026 

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

1. Vertragsschluss / Lieferbeginn 

Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform 
unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der 
tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die 
Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen 
Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Ist der Kunde Verbraucher i. S. v. § 
13 BGB, erfolgt eine Belieferung nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist 
des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei 
denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Leistungsumfang / 
Weiterleitungsverbot / Befreiung von der Leistungspflicht 

2.1 Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahme-
stelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der 
Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnummer 
energiewirtschaftlich identifiziert wird. 

2.2 Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber 
erbracht und ist gemäß § 9 Abs. 2 MsbG Bestandteil dieses 
Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem wettbewerb-
lichen Messstellenbetreiber schließt. Der Lieferant stellt dem 
Kunden das Entgelt für Messstellenbetrieb und Messung unter den 
Voraussetzungen von Ziffer 6.2 in Rechnung. 

2.3 Der Kunde wird die Energie lediglich zur eigenen Versorgung 
nutzen. Eine Weiterleitung an Dritte ist unzulässig. 

2.4 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer 
Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen 
Ansprüchen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 9 
verwiesen. 

2.5 Wird den Vertragsparteien die Erfüllung der Leistungspflichten 
durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss 
haben und deren Abwendung mit einem angemessenen 
technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden 
kann (insbesondere höhere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, 
Krieg, Pandemien, rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, 
hoheitliche Anordnungen), unmöglich gemacht, so sind die 
Vertragsparteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten befreit, 
solange diese Umstände noch andauern. 

2.6 Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, 
soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder 
die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. 
Schadensersatzansprüche des Kunden gegen den Lieferanten 
bleiben für den Fall unberührt, dass den Lieferanten an der 
Unterbrechung ein Verschulden trifft. 

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / 
Anteilige Preisberechnung / Abrechnungsinformationen / 
Verbrauchshistorie 

3.1 Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtung-
en bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des 
zuständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. 
Die Ablesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder 
Lieferanten oder, sofern keine Fernübermittlung der Verbrauchs-
daten (z. B. über ein intelligentes Messsystem) erfolgt, auf Ver-
langen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos 
vom Kunden selbst  durchgeführt. Erfolgt eine Fernübermittlung 
der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), wird 
die Ablesung der Messwerte in begründeten Einzelfällen, z. B. für 
die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommunika-
tion, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kunden 
selbst durchgeführt, sofern dies für die Abrechnung nach diesem 
Vertrag erforderlich ist.Verlangt der Lieferant eine Selbstablesung 
des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig dazu auf. 
Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der 
Abrechnung, etwa anlässlich eines Lieferantenwechsels oder bei 
Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten an einer 
Überprüfung der Ablesung, und zum Zwecke der Erstellung der 
Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung 
widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. 

3.2 Soweit der Kunde für einen bestimmten Abrechnungszeitraum 
trotz entsprechender Verpflichtung keine Ablesedaten übermittelt 
hat oder der Lieferant aus anderen Gründen, die er nicht zu 
vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann 
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber 
rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte verfügbar sind), kann der 

Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung 
oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer 
Kunden jeweils unter angemessener Berücksichtigung der 
tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.3 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit 
einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des 
Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu 
seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der 
preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur 
Wartung oder zur Ablesung der Messeinrichtungen bzw. des 
Messsystems erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch 
Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im 
jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist 
anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtung bzw. das Messsystem zugänglich ist. Wenn der 
Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt 
der Lieferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach 
tatsächlichem Aufwand in Rechnung. 

3.4 Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlags-
zahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich 
nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-nungszeitraums 
und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlich-
en Verbrauch vergleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertrags-
preis. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich 
abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen. Im Falle einer 
monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach 
Satz 1. 

3.5 Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die 
Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten 
Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum 
Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der 
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche 
oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage einer 
gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. In jeder 
Abrechnung wird der tatsächliche Umfang der Belieferung unter 
Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine 
Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der 
tatsächlichen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, 
spätestens aber mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 

3.6 Die Abrechnung nach Ziffer 3.5 wird nach Wahl des Lieferanten 
in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde 
Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der 
Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form. Erhält der 
Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Übermittlung der 
Abrechnungen auf Wunsch auch einmal jährlich in Papierform. 

3.7 Erfolgt die Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über 
ein intelligentes Messsystem), ist der Lieferant berechtigt, anstelle 
der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem 
Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie monatlich 
abzurechnen. 

3.8 Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt 
keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein 
intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder 
Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 
40b EnWG automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei 
Monate. Erfolgt eine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. 
über ein intelligentes Messsystem) und rechnet der Lieferant nicht 
monatlich ab, erhält der Kunde unentgeltlich die Abrechnungs-
informationen nach § 40b EnWG automatisch monatlich. 

3.9 Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/ 
oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, 
ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen 
Entgelt zur Verfügung (siehe Ziffer 18). 

3.10 Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des Messsystems an 
seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die 
Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, 
sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht 
überschritten werden. 

3.11 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des 
Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rech-
nungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf 
der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu 
wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent-
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Ist das 
Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig 
ermittelten Ersatzwerte vor), so ermittelt der Lieferant den 
Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch 
Schätzung entsprechend Ziffer 3.2. Ansprüche nach dieser Ziffer 
sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 

Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des 
Fehlers kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in 
diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

3.12 Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrech-
nungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungs-
zeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme 
oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant ver-
brauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die 
Abrechnung (geänderter) verbrauchsabhängiger Preisbestandteile 
wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des Kunden 
im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schätzung nach 
billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der 
Preisänderung aufgeteilt, wobei jahreszeitliche Verbrauchsschwank-
ungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungswerte ange-
messen zu berücksichtigen sind. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend angepasst 
werden. 

3.13 Gilt nur für den Tarif 10% Bio: Mit der Abrechnung nach Ziffer 
3.5 stellt der Lieferant dem Kunden eine Bestätigung gemäß § 96 
Abs. 4 Gebäudeenergiegesetz (GEG) aus. Soweit er die Bestätigung 
nach Satz 1 zu diesem Zeitpunkt noch nicht erbringen kann (z. B. 
im Falle unterjähriger Lieferzeiträume), stellt der Lieferant dem 
Kunden die Bestätigung in der jeweils nächsten Rechnung oder 
separat zur Verfügung (in der Regel spätestens nach Ablauf eines 
Kalenderjahres). 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / 
Aufrechnung 

4.1 Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang 
der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom 
Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan 
bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig 
und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder 
Überweisung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen. Gilt nicht für 
Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: Der Kunde informiert den Lieferanten 
vorab in Textform, sofern Dritte für ihn leisten. Der Lieferant ist 
berechtigt, Zahlungen Dritter abzulehnen. 

4.2 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant 
angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung 
ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, oder lässt 
der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienst-
leisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem Aufwand in 
Rechnung. § 288 Abs. 5 BGB bleibt unberührt. 

4.3 Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsauf-
schub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern der in einer 
Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr 
als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der 
Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festge-
stellt ist oder sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernst-
hafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei 
falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne 
Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der 
Plausibilität liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nach-
prüfung der Messeinrichtung deren ordnungsgemäße Funktion 
bestätigt hat. Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von 
dieser Klausel unberührt. 

4.4 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet 
werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund 
vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter 
Erfüllung der Hauptleistungspflichten. Gilt nur für Verbraucher i. S. 
v. § 13 BGB: Weiterhin gilt dies nicht für Forderungen des Kunden, 
die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf 
des Vertrags entstehen. 

5. Vorauszahlung / Sicherheitsleistung 

5.1 Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung 
in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer 
Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug 
ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten 
wiederholt in Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten 
Fällen. 

5.2 Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, 
Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraus-
setzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Voraus-
zahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
fest. Die Vorauszahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die 
Höhe der Vorauszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Ver-
tragspreis oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden und dem aktuellen Vertragspreis. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 
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5.3 Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden 
nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 
oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine 
Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so 
wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich 
erstattet bzw. nachentrichtet. 

5.4 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim 
Kunden ein Vorauszahlungssystem (z. B. Bargeld- oder Chipkarten- 
zähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber 
damit beauftragen. 

5.5 Die folgenden Ziffern 5.6 bis 5.10 gelten nicht für Verbraucher i. 
S. v. § 13 BGB: 

5.6 Anstelle einer Vorauszahlung kann der Lieferant eine Sicher- 
heitsleistung in Höhe der für einen Zeitraum von zwei Liefer- 
monaten voraussichtlich durchschnittlich zu leistenden Zahlungen 
verlangen. Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, ist eine 
Sicherheitsleistung nur zulässig in Form einer unbedingten, unwi- 
derruflichen, selbstschuldnerischen Bürgschaft einer europäischen 
Bank. Die sich verbürgende Bank muss ein Rating im „A“-Bereich 
von Standard & Poors oder ein gleichwertiges Rating einer anderen 
international anerkannten Rating-Agentur aufweisen. 

5.7 Der Lieferant kann sich aus der Sicherheit befriedigen, sobald 
der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist. Der 
Lieferant wird die Sicherheit nur in dem Umfang verwerten, in dem 
dies zur Erfüllung der rückständigen Zahlungsverpflichtungen 
erforderlich ist. 

5.8 Die Verwertung der Sicherheit nach Ziffer 5.7 wird der Lieferant 
dem Kunden unter Fristsetzung schriftlich androhen, es sei denn 
nach den Umständen des Einzelfalls besteht Grund zu der An- 
nahme, dass eine Befriedigung aus der Sicherheit zu spät erfolgen 
würde. Ist der Abschluss des Vertrags für den Kunden ein Handels- 
geschäft, beträgt die Frist wenigstens eine Woche. In allen übrigen 
Fällen beträgt sie einen Monat. 

5.9 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, soweit ihre 
Voraussetzungen weggefallen sind. 

5.10 Die Regelungen zur Einstellung und Unterbrechung der 
Belieferung sowie zur Kündigung in Ziffer 8 bleiben unberührt. 

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige 
hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach 
billigem Ermessen 

6.1 Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den 
Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.6 zusammen. 

6.2 Der Kunde zahlt einen vertrieblichen Grundpreis und einen 
verbrauchsabhängigen Arbeitspreis Energie in der sich aus 
dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden 
auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller 
Kunden in diesem Tarif anfallen (unabhängig vom Zeitpunkt 
des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten die 
Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive Entgelt 
für die Nutzung des Virtuellen Handelspunktes, 
Konvertierungsentgelt und Konvertierungsumlage), die Kosten 
für Messstellenbetrieb und Messung – soweit diese Kosten 
dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung 
gestellt werden. 

6.3 Zusätzlich zahlt der Kunde für die gelieferte Energie 
folgende Preisbestandteile nach dieser Ziffer in der jeweils 
geltenden Höhe. Die bei Vertragsschluss geltende Höhe ist im 
beigefügten Preisblatt angegeben. Im Einzelnen: 

6.3.1 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber für die 
Netznutzung zur Belieferung des Kunden abzuführenden 
Netzentgelte. Der Netzbetreiber ermittelt die Netzentgelte zum 
01.01. eines Kalenderjahres auf Grundlage der von der 
zuständigen Regulierungsbehörde nach Maßgabe des § 21a 
EnWG i. V. m. der ARegV, der GasNEV und sonstigen 
Bestimmungen des EnWG festgelegten und jeweils zum 01.01. 
eines Kalenderjahres gemäß § 4 ARegV angepassten 
Erlösobergrenze. Der Netzbetreiber veröffentlicht die jeweils 
geltende Höhe der Netzentgelte auf seiner Internetseite. 

6.3.1.1 Änderungen der Netzentgelte werden gegenüber dem 
Kunden mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie gegenüber dem 
Lieferanten wirksam werden. 

6.3.1.2 Für den Fall, dass gegen die für die Entgelte maßgebliche, 
von der Regulierungsbehörde festgesetzte Erlösobergrenze 
Rechtsmittel eingelegt werden oder anhängig sind (z. B. durch 
den Netzbetreiber oder Dritte), ist zwischen den Parteien dieses 
Vertrags das vom Netzbetreiber auf Grundlage der rechts- bzw. 
bestandskräftig festgesetzten Erlösobergrenze gebildete und rück‐ 
wirkend angewendete Netznutzungsentgelt ebenso rückwirkend 
maßgeblich. Dies kann dazu führen, dass Entgelte für 
vorangegangene Zeiträume – gegebenenfalls nach Beendigung 
des Vertrags oder der Belieferung der jeweiligen Marktlokation 
durch den Lieferanten – nachgefordert oder zurückgezahlt 
werden müssen. 

6.3.1.3 Ziffer 6.3.1.2 gilt entsprechend bei Rechtsmitteln gegen die 
Erlösobergrenze des dem Netz des Netzbetreibers vorgelagerten 
Netzbetreibers, sofern jene eine rückwirkende Änderung der 
Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers zur Folge haben. 

6.3.1.4 Rück- oder Nachzahlungen nach den vorstehenden 
Ziffern 6.3.1.2 und 6.3.1.3 werden jeweils mit dem für den 
jeweiligen Zeitraum maßgeblichen Basiszinssatz gemäß § 247 
BGB verzinst; dies gilt nicht, wenn der Basiszinssatz negativ ist. 

6.3.2 Die vom Lieferanten an den Netzbetreiber aufgrund 
vertraglicher Vereinbarung zu leistenden Zahlungen zum 
Ausgleich der vom Netzbetreiber abzuführenden 
Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe wird von der 
jeweiligen Gemeinde bzw. dem jeweiligen Landkreis gegenüber 
dem Netzbetreiber für die Einräumung des Rechts zur 
Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den 
Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von 
Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Energie dienen, 
erhoben. Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach 
dem jeweils zwischen dem Netzbetreiber und der betreffenden 
Gemeinde bzw. dem betreffenden Landkreis nach Maßgabe von 
§ 2 KAV vereinbarten Konzessionsabgabensatz. 

6.3.3 Die vom Lieferanten (an den Bilanzkreisverantwortlichen 
und von diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen THE für 
die Belieferung des Kunden gem. § 29 Satz 2 GasNZV 
abzuführende SLP-Bilanzierungsumlage. Mit der SLP-
Bilanzierungsumlage wird unter anderem die Beschaffung von 
Regelenergie durch den Marktgebietsverantwortlichen finanziert, 
die erforderlich ist, um die Systemstabilität im Netz aufrecht zu 
erhalten. Die SLP-Bilanzierungsumlage wird vom Marktgebiets-
verantwortlichen jährlich zum 01.10. angepasst und sechs 
Wochen vor Beginn des jeweiligen Geltungszeitraums auf der 
Internetseite des Marktgebietsverantwortlichen (derzeit 
www.tradinghub.eu) in der Einheit Euro/MWh veröffentlicht. 

Für SLP-Marktlokationen wird die SLP-Bilanzierungsumlage nicht 
auf Grundlage der nach Ziffer 3.1 ermittelten Verbrauchswerte, 
sondern auf Grundlage der für die jeweilige SLP-Marktlokation 
des Kunden allokierten Mengen abgerechnet, da diese Umlagen 
auch gegenüber dem Lieferanten auf dieser Grundlage erhoben 
werden. Die Allokation ist die für die Belieferung des Kunden 
erforderliche Zuordnung von Gasmengen zum vom Lieferanten 
genutzten Bilanzkreis. 

6.3.4 Die vom Lieferanten (an den Bilanzkreisverantwortlichen 
und von diesem) an den Marktgebietsverantwortlichen 
abzuführende Gasspeicherumlage gemäß § 35 e EnWG. Die dem 
Marktgebietsverantwortlichen im Zusammenhang mit seinen 
Aufgaben zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
entstehenden Kosten gemäß §§ 35 c und d EnWG werden 
gemäß § 35 e EnWG diskriminierungsfrei und in einem 
transparenten Verfahren auf die Bilanzkreisverantwortlichen im 
Marktgebiet umgelegt. Die Gasspeicherumlage wird erstmals 
zum 01.10.2022 und bis 31.03.2027 vom Marktgebietsver-
antwortlichen auf die täglich aus einem Bilanzkreis 
ausgespeisten Mengen für SLP- und RLM-Marktlokationen 
erhoben. Die Gasspeicherumlage wird vom Marktgebiets-
verantwortlichen jeweils zum 01.01. und 01.07. eines Jahres 
angepasst und sechs Wochen vor Beginn des jeweiligen 
Geltungszeitraums auf der Internetseite des Marktgebiets-
verantwortlichen (derzeit www.tradinghub.eu) in der Einheit 
Euro/MWh veröffentlicht. 

Für SLP-Marktlokationen wird die Gasspeicherumlage nicht auf 
Grundlage der nach Ziffer 3.1 ermittelten Verbrauchswerte, 
sondern auf Grundlage der für die jeweilige SLP-Marktlokation 
des Kunden allokierten Mengen abgerechnet, da diese Umlagen 
auch gegenüber dem Lieferanten auf dieser Grundlage erhoben 
werden. Die Allokation ist die für die Belieferung des Kunden 
erforderliche Zuordnung von Gasmengen zum vom Lieferanten 
genutzten Bilanzkreis. 

6.3.5 Die Energiesteuer. 

6.3.6 Die den Lieferanten treffenden Belastungen aus dem Kauf 
von Emissionszertifikaten nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in der jeweils 
geltenden Höhe in ct/kWh („CO2- Preis“). 

Soweit und solange das BEHG Festpreise für Emissionszertifikate 
vorsieht (voraussichtlich bis 31.12.2025), umfasst dieser 
Preisbestandteil die Mehrkosten, die vom Lieferanten als gesetz‐ 
lich festgelegter Festpreis für Erdgas für den Verbrauch des 
Kunden gezahlt werden. Der CO2-Preis fällt dabei nicht auf 
gegebenenfalls im Lieferumfang (anteilig) enthaltene biogene 
Brennstoffe i. S. d. § 7 Abs. 4 Nr. 2 BEHG i. V. m. EBeV 2030 an. 
Der Festpreis für Emissionszertifikate ist in § 10 Abs. 2 BEHG 
festgelegt. Er wurde 2021 erstmals erhoben und ist 
voraussichtlich bis zum 31.12.2025 ein jährlich steigender 
Festpreis. Der Preis beträgt für den Zeitraum vom 01.01.2025 bis 
31.12.2025 nach aktueller Rechtslage € 55,00 pro 
Emissionszertifikat (dies entspricht der Berechtigung zur Emission 
einer Tonne Treibhausgas in Tonnen Kohlendioxidäquivalent im 
Jahr). Die Ermittlung des Kohlendioxidäquivalents, d. h. der 
Brennstoffemissionen von Erdgas, aufgrund derer eine 
Berechnung eines Preises in ct/kWh ermöglicht wird, erfolgt 
nach Maßgabe der in § 5 EBeV 2030 i. V. m. Anlage 2 
festgelegten Berechnungsmethode und Faktoren. 

6.4 Gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: 

Soweit das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) keine 
Festpreise für den Kauf von Emissionszertifikaten mehr vorsieht 
(voraussichtlich ab 01.01.2026), entfällt die Weitergabe nach  

Ziffer 6.3.6. Ab diesem Zeitpunkt und soweit und solange § 10 
Abs. 2 Satz 4 BEHG einen Preiskorridor mit einem Mindestpreis 
und einem Höchstpreis pro Emissionszertifikat festlegt 
(voraussichtlich bis zum 31.12.2026) zahlt der Kunde zusätzlich 
einen Preis für den Kauf von Emissionszertifikaten nach dem 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) in ct/kWh („CO2-Preis“). 
Dieser Preisbestandteil bestimmt sich nach dem jeweiligen 
Höchstpreis des Preiskorridors nach § 10 Abs. 2 Satz 4 BEHG (nach 
aktueller Rechtslage € 65,00 pro Emissionszertifikat). Der CO2-
Preis fällt dabei nicht auf gegebenenfalls im Lieferumfang 
enthaltene biogene Brennstoffe i. S. d. § 7 Abs. 4 Nr. 2 BEHG i. V. 
m. EBeV 2030 an. Die Ermittlung des Kohlendioxidäquivalents, d. 
h. der Brennstoffemissionen von Erdgas, aufgrund derer eine 
Berechnung eines Preises in ct/kWh ermöglicht wird, erfolgt nach 
Maßgabe der in § 5 EBeV 2030 i. V. m. Anlage 2 festgelegten 
Berechnungsmethode und Faktoren. 

6.5 Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach 
Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffer 6.2, Ziffer 6.3, Ziffer 6.4 
und Ziffer 6.6 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, 
erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus 
entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. Satz 1 
gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von 
Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, 
allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder oder 
Ähnliches) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf 
die Kosten für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen 
hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 
und 2 führt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu 
einer entsprechenden Entgeltreduzierung. Eine 
Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach 
Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetzliche 
Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine 
Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach 
dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung dem einzelnen 
Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) 
zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt ab 
dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird 
über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. 

6.6 Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 
6.3 und 6.4 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 die 
Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige 
Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten 
Preisblatt. 

6.7 Der Lieferant teilt dem Kunden die bei Belieferung jeweils 
geltende Höhe eines nach vorstehenden Ziffern zu zahlenden 
Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.8 Der Lieferant ist verpflichtet, den vertrieblichen Grundpreis 
und den Arbeitspreis Energie nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen die 
gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden 
weitergegebenen Preisbestandteile nach Ziffer 6.3, Ziffer 6.4 und 
Ziffer 6.6 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und 
sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.5 – 
durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen 
gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Senkungen). 
Anlass für eine solche Preisanpassung ist grundsätzlich 
ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten; 
zusätzlich werden die Kosten berücksichtigt, die dem Lieferanten 
aus dem Kauf von Emissionszertifikaten entstehen, sobald eine 
gesonderte Weitergabe dieser Kosten nach Ziffer 6.3.6 bzw. nach 
Ziffer 6.4 nicht mehr möglich ist. Der Lieferant überwacht 
fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang einer 
solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach 
Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach 
dieser Ziffer bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach dieser 
Ziffer erfolgt ist – seit der erstmaligen Tarifkalkulation nach Ziffer 
6.2 bis zum Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der 
aktuellen Preisanpassung beschränkt. Kostensteigerungen und 
Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig zu 
saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten 
nach billigem Ermessen bezieht sich auch auf die jeweiligen 
Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so zu wählen, dass 
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, 
also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang 
preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat 
gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen 
Ermessens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. 
Änderungen des vertrieblichen Grundpreises und des 
Arbeitspreises Energie nach dieser Ziffer sind nur zum 
Monatsersten, erstmals zum Ablauf der vertraglichen Erst‐ 
laufzeit, möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, wenn 
der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt 
und dem Kunden, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, die 
Änderungen spätestens zwei Wochen vor dem geplanten 
Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu 
kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. 

6.9 Informationen über aktuelle Produkte (insbesondere 
gebündelte Produkte bzw. Leistungen) und Tarife erhält der 
Kunde unter 0754293790 oder im Internet unter www.rw-
bodensee.de. 



7. Änderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und 
sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertrags- 
schlusses (z. B. EnWG, GasNZV, GasGVV, MsbG, MessEG, MessEV, 
höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse 
der BNetzA). Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach 
Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen der gesetz- 
lichen oder sonstigen Rahmenbedingungen (z. B. durch 
Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits – 
etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen 
Gesetzgebungsverfahrens und dem Inkrafttreten – absehbar war), 
die der Lieferant nicht veranlasst und auf die er auch keinen 
Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. 
Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene 
Lücke nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung 
des Vertrags entstehen lassen (etwa, wenn die Rechtsprechung 
eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur durch eine Anpassung 
oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der 
Lieferant verpflichtet, den Vertrag – mit Ausnahme des Entgelts – 
unverzüglich insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die 
Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und 
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertrags- 
lücken zur zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertrags- 
verhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels gesetzlicher 
Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach 
dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung 
wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden, der Ver- 
braucher i. S. v. § 13 BGB ist, die Anpassung spätestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt und 
dem Kunden, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, die 
Änderungen spätestens zwei Wochen vor dem geplanten 
Wirksam- werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Vertragsanpassung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom 
Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / 
Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes 
Messsystem oder registrierende Leistungsmessung

8.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen 
und die Anschlussnutzung selbst oder durch einen Dritten, etwa 
den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie 
unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen verwendet („Energiediebstahl“) und die 
Unterbrechung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten 
Energieentnahme erforderlich ist. 

8.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der 
rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden 
Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 
inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls 
berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
selbst oder durch einen Dritten, etwa den zuständigen Netz- 
betreiber unterbrechen zu lassen. Hat der Kunde eine Sicherheit 
geleistet, gilt dies nur, sofern der Kunde mit einem Betrag im 
Zahlungsverzug ist, der die Sicherheitsleistung um mind. € 
100,00 übersteigt. Bei der Berechnung des Mindestbetrags 
bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, die der 
Kunde schlüssig beanstandet hat oder die wegen einer 
Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht 
fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preis- erhöhung des Lieferanten 
resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen 
der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des 
Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die 
Unterbrechung spätestens vier Wochen vorher angedroht und 
die Beauftragung eines Dritten, etwa des Netzbetreibers mit der 
Unterbrechung der Anschlussnutzung acht Werktage vorher 
durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts der 
Auftragserteilung angekündigt. Der Lieferant wird den Dritten, 
etwa den Netzbetreiber zu dem in der Ankündigung genannten 
Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen, 
wofür der Dritte, etwa der Netzbetreiber nach den Vorgaben 
des Lieferantenrahmenvertrags Gas (Anlage 3 zur KoV 13) sechs 
weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf 
etwaige Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend 
entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3 Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches Recht zur 
Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 
Nr. 22 EnWG in einem neuen § 41f EnWG-E einzuführen. Danach ist 
eine Versorgungsunterbrechung vier Wochen nach vorheriger 
Androhung möglich, wenn der Kunde seiner Zahlungsver- 
pflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Gegebenenfalls ist 
dem Kunden vor der Versorgungsunterbrechung u.a. der Abschluss 
einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermeidung der Versorgungs- 
unterbrechung, anzubieten. Die Regelungen zur Unterbrechung 
und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von 
Zahlungsverzug nach dieser Ziffer sind für die Dauer der Wirksam- 
keit einer abweichenden gesetzlichen Regelung gegenüber 
Haushaltskunden in dem Umfang ausgesetzt, in dem diese 
abweichende Regelungen trifft. 

8.4 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der 
Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem 
Kunden die dadurch entstandenen Kosten nach tatsächlichem 
Aufwand in Rechnung. Die Belieferung wird unverzüglich wieder- 
hergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfallen und  
die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt sind;  

sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Ver- 
kürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugs- 
ermächtigung unbenommen, die Kosten der Unter-brechung 
und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu 
zahlen. 

8.5 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der 
Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen 
Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des 
Kunden im Falle einer außerordentlichen Kündigung des 
Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen 
Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den 
Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) über 
den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten 
bilanziell zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafür 
einen Ausgleich erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder 
Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der 
Kunde für diese fortwährende Belieferung das Entgelt nach 
diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor im Fall 
eines Energiediebstahls nach Ziffer 8.1 oder im Fall eines 
Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Ziffer 8.2. Im 
letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kündigung mindestens zwei 
Wochen vorher anzudrohen. Die Kündigung unterbleibt in 
diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen 
Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Ein wichtiger 
Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren 
gegen das gesamte Vermögen der anderen Partei oder eines 
wesentlichen Teils dieses Vermögens eingeleitet wurde. 

8.6 Die folgenden Ziffern 8.7 bis 8.9 gelten nicht für Verbraucher i. 
S. v. § 13 BGB: 

8.7 Für den Lieferanten liegt ein wichtiger Grund weiterhin vor, 
wenn der Kunde, der kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB ist, ganz 
oder teilweise eine geschuldete Vorauszahlung und/oder 
vereinbarte Sicherheit nicht leistet und seiner Pflicht nicht innerhalb 
einer vom Lieferanten daraufhin gesetzten Frist von einer Woche 
nachkommt. Die Fristsetzung erfolgt in einer weiteren Zahlungs- 
aufforderung des Lieferanten mit Kündigungsandrohung. 

8.8 Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 
5 der Anlage RWB_Erdgasauftrag, bei einem bevorstehenden 
Ersteinbau eines intelligenten Messsystems oder einer 
registrierenden Leistungsmessung mit einer Frist von zwei 
Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu 
kündigen. Der Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der 
Kündigung ein Angebot für den Abschluss eines neuen 
Energieliefervertrags unterbreiten. 

8.9 Ist der Kunde kein Verbraucher i. S. v. § 13 BGB, ist der 
Lieferant darüber hinaus berechtigt, diesen Vertrag bei 
Vorliegen einer den Kunden betreffenden negativen Auskunft 
der Creditreform e.V. insbesondere zu folgenden Punkten 
außerordentlich zu kündigen: erfolglose Zwangsvollstreckung, 
erfolglose Pfändung, eidesstattliche Versicherung zum Vermögen, 
Restschuldbefreiung. 

9. Haftung 

9.1 Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtver-
letzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer 
oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden 
nach Maßgabe von Ziffer 9.2 bis 9.6. 

9.2 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei 
Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber 
geltend zu machen. 

9.3 Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung 
zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie 
ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können. 

9.4 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien 
sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft 
verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht 
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies 
gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
Vertragspartei regelmäßig vertrauen darf (sog. 
Kardinalpflichten). 

9.5 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche 
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt 
sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei 
Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, 
die sie kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

9.6 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

10. Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug 

10.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 
unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der  

neuen Anschrift und der neuen Zählernummer oder 
Marktlokations-Identifikationsnummer in Textform mitzuteilen. 
Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage 
vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lieferanten eine 
rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu 
ermöglichen. 

10.2 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus 
Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die 
Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde 
verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme- 
stelle, für die der Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber 
einstehen muss und für die er von keinem anderen Kunden eine 
Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen des Vertrags 
zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen 
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Ansprüche des 
Lieferanten auf entgangenen Gewinn wegen einer nicht oder 
verspätet erfolgten Belieferung an der neuen Entnahmestelle 
bleiben unberührt. 

10.3 Die folgenden Ziffern 10.4 bis 10.5 gelten nur für Verbraucher i. 
S. v. § 13 BGB: 

10.4 Ein Umzug des Kunden beendet diesen Vertrag zum 
Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn 
der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das 
Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant 
unterbreitet dem Kunden für die neue Entnahmestelle auf 
Wunsch gerne ein neues Angebot. 

10.5 Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netz- 
betreibers kann der Kunde den Vertrag mit einer Frist von sechs 
Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zukünftigen 
Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukünftigen Entnahme- 
stelle verwendeten Marktlokations-Identifikationsnummer 
kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum Zeitpunkt des 
Auszugs oder mit Wirkung zu einem späteren Zeitpunkt erklärt 
werden. Die Kündigung beendet diesen Vertrag nicht und der 
Lieferant wird den Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen 
an seinem neuen Wohnsitz weiterbeliefern, wenn der Lieferant 
dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung 
anbietet und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz möglich 
ist. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass 
der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat. 

10.6 Die folgende Ziffer 10.7 gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 
BGB: 

Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt 
des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums. In diesem Fall 
werden der Kunde und der Lieferant eine Einigung darüber 
treffen, in welcher Höhe der Lieferant einen Ausgleich für bereits 
beschaffte und nicht mehr gelieferte Mengen erhält. 

11. Übertragung des Vertrags 

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und 
wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 
Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen 
vor dem Zeitpunkt der Übertragung unter Angabe dieses 
Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Übertragung hat der Kunde 
das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Übertragung zu kündigen. 
Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung 
gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von Forderungen 
nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, 
insbesondere bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, 
bleiben von dieser Ziffer unberührt. 

12. Vertragsstrafe 

12.1 Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach 
Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine 
Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die tatsächliche, sofern 
nicht feststellbar, für die geschätzte Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage 
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten 
Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den 
Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 

12.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der 
Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die 
zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die 
Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei 
Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden 
Vertragspreis zusätzlich zu zahlen gehabt hätte. Sie darf für den 
tatsächlichen, sofern der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 
feststellbar ist, für einen geschätzten Zeitraum, längstens aber für 
einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden. 

13. Datenschutz / Wechselseitige Übernahme von 
Informationspflichten gegenüber sonstigen 
betroffenen Personen 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum 
Widerspruchsrecht erhält der Kunde in den Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten des Lieferanten. 
Gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: 
Die Vertragsparteien verpflichten sich, die der jeweils anderen 
Vertragspartei nach Art. 13 und/oder Art. 14 DS-GVO obliegenden 
Informationspflichten gegenüber den eigenen Mitarbeitern, 
Erfüllungsgehilfen und Dienstleistern (betroffene Personen) zu  



erfüllen, wenn im Rahmen der Vertragserfüllung, zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung oder zur Wahrung berechtigter Interessen 
• personenbezogene Daten betroffener Personen von einer 
Vertragspartei an die jeweils andere Vertragspartei weitergegeben 
werden und/oder 
• betroffene Personen auf Veranlassung der einen Vertragspartei 
die jeweils andere Vertragspartei kontaktieren. 
Hierfür verwendet die Vertragspartei, die die personenbezogenen 
Daten weitergibt bzw. auf deren Veranlassung die 
Kontaktaufnahme erfolgt, das ihr von der anderen Vertragspartei 
zur Verfügung gestellte Informationsblatt. Die „Information zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten“ des Lieferanten ist diesem 
Vertrag als Anlage beigefügt. Eine Vertragspartei ist nicht 
verpflichtet, das ihr von der anderen Vertragspartei zur Verfügung 
gestellte Informationsblatt vor der Aushändigung an die 
betroffenen Personen zu prüfen. Sie ist weiterhin nicht berechtigt, 
dieses ohne vorherige Zustimmung zu ändern. Es obliegt 
ausschließlich der zur Information verpflichteten Vertragspartei, der 
anderen Vertragspartei ein den jeweils geltenden rechtlichen 
Anforderungen entsprechendes Informationsblatt zur Verfügung zu 
stellen und dieses bei Bedarf auch während der Vertragslaufzeit zu 
aktualisieren. 

14. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / 
Lieferantenwechsel 

14.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind 
beim jeweils zuständigen Netzbetreiber erhältlich. 

14.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 
dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten 
den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahres- 
zeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht 
zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der 
geschätzte Verbrauch anzugeben. 

15. Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher 

15.1 Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber 
(Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern 
i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder 
zur Qualität von Leistungen des Unternehmens 
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor- 
gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der 
Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu be- 
antworten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: 
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG/Waldesch 29, 88069 
Tettnang, DE/0754293790/info@rw-bodensee.de 

15.2 Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 
111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur 
Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das 
Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese 
nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 
VSBG bleibt unberührt. Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem 
Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung 
einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche 
Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der 
Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren (z. 
B. nach dem EnWG) zu beantragen, bleibt unberührt.

 

15.3 Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
Schlichtungsstelle Energie e. V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, 
Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: 
info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: 
www.schlichtungsstelle-energie.de. 
Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten 
für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 0228 / 141516, Telefax: 030/22480-323, E-
Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

15.4 Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online- 
Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose 
Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde 
zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag 
sowie Informationen über die Verfahren an den 
Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen Union zu 
erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann unter 
folgendem Link aufgerufen werden: 
http://ec.europa.eu/consumers/ odr/.  

16. Gerichtsstand (gilt nicht für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB) 

Der Gerichtsstand für Kaufleute i. S. d. Handelsgesetzbuchs, 
juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich- 
rechtliche Sondervermögen ist ausschließlich Tettnang. Das 
Gleiche gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand 
im Inland hat.  

17. Allgemeine Informationen nach dem
Energiedienstleistungsgesetz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung 
durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz 
eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von 
Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen 
aufgeführt sind. Weiterführende Informationen zu der sog. 
Anbieterliste und den Anbietern selbst erhalten Sie unter 
www.bfee-online.de. Sie können sich zudem bei der Deutschen 
Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend 
informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 

18. Pauschalen / Preise für weitere Dienstleistungen

Kosten für die Erstellung einer Energieverbrauchshistorie nach 
Ziffer 3.9 (netto € 16,81 / brutto € 20,00)  
Kosten für Abrechnungsdienstleistungen 
- Erstellung von Zwischenrechnungen auf Kundenwunsch 
inklusive Versand pro Rechnung (netto € 12,61 / brutto € 15,00)
- Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch (netto € 8,40 / brutto
€ 10,00) 

19. Schlussbestimmungen

19.1 Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

19.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. 

 

20. Energiesteuer-Hinweis

Für die auf Basis dieses Vertrags bezogene Energie gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff 
verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach 
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer- 
Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als 
Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen 
wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

Hinweis für Verbraucher i. S. v. § 13 BGB: Bitte verwenden Sie das folgende Formular nur, wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten: 

mailto:DE/0754293790/info@rw-bodensee.de
mailto:info@rw-bodensee.de
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1. Allgemeines 
Die verantwortliche Stelle der Regionalwerk Bodensee GmbH nimmt den Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten 
im Einklang mit den jeweils anwendbaren gesetzlichen Datenschutzanforderungen zu 
den nachfolgend aufgeführten Zwecken. Personenbezogene Daten im Sinne dieser 
Datenschutzinformation sind sämtliche Informationen, die einen Bezug zu Ihrer Person 
aufweisen. 

1.1 Verantwortliche Stelle 
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG,  
Waldesch 29,  
88069 Tettnang  
Tel.: 07542 9379-0  
info@rw-bodensee.de  

1.2 Datenschutzbeauftragte/r  
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten benannt. Sie erreichen diesen unter:  
DDSK GmbH  
Dr.-Klein-Str. 29  
88069 Tettnang  
E-Mail: datenschutz@rw-bodensee.de 

2. Verarbeitungsrahmen

2.1 Quelle und Herkunft der Datenerhebung  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir direkt von Ihnen erhoben haben.  
Soweit dies für die Erbringung unserer Leistungen erforderlich ist, verarbeiten wir auch 
die von anderen Unternehmen oder sonstigen Dritten (z.B. Auskunfteien, Adressverlage, 
Marktkommunikation) zulässigerweise erhaltene personenbezogene Daten. Zudem ver-
arbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (wie 
z.B. Telefonverzeichnisse, Handels- und Vereinsregister, Melderegister, Schuldnerver-
zeichnisse, Grundbücher, Presse, Internet und andere Medien) zulässigerweise entnom-
men, erhalten oder erworben haben und verarbeiten dürfen.

2.2 Datenkategorien  
Relevante personenbezogene Datenkategorien können insbesondere sein:  
• Personendaten (Name, Titel, Geburtsdatum, Branche und vergleichbare Daten) 
• Kontaktdaten (Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und vergleichbare Daten) 
• Kundenhistorie 
• Daten über Ihre Nutzung der von uns angebotenen Telemedien (z.B. Zeitpunkt

des Aufrufs unserer Webseiten und vergleichbare Daten) 
• Energieverbräuche, Abschlagshöhen 
• Bonitätsdaten 
• Kommunikationsdaten (Nutzerdetails, Inhaltsdaten, Verbindungsdaten sowie

vergleichbare Daten) im Rahmen von Telefonkonferenzen, Videokonferenzen und 
Web-Meetings durch die Nutzung von internetgestützten Kommunikationstools 
(nachfolgend: Web-Meetings) 

2.3 Zwecke und Rechtsgrundlagen der verarbeiteten Daten  
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie 
anderen anwendbaren Datenschutzvorschriften (Details im Folgenden). Welche Daten 
im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich 
nach dem jeweiligen Vertragsgegenstand. Weitere Einzelheiten oder Ergänzungen zu 
den Zwecken der Datenverarbeitung können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen, 
Formularen, einer Einwilligungserklärung und/oder anderen Ihnen bereitgestellten 
Informationen (z.B. im Rahmen der Nutzung unserer Webseite oder unseren 
Geschäftsbedingungen) entnehmen.  

2.3.1 Zwecke zur Erfüllung eines Vertrages oder von vorvertraglichen Maßnahmen 
(Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO)  
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Durchführung unserer Verträge 
mit Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge sowie zur Durchführung von Maßnahmen 
und Tätigkeiten im Rahmen vorvertraglicher Beziehungen, z.  B. mit Interessenten. Dazu 
gehören im Wesentlichen: die vertragsbezogene Kommunikation mit Ihnen, die entspre-
chende Abrechnung und damit verbundene Zahlungstransaktionen, die Nachweisbarkeit 
von Aufträgen und sonstigen Vereinbarungen sowie die Qualitätskontrolle durch ent-
sprechende Dokumentation, Kulanzverfahren, Maßnahmen zur Steuerung und Optimierung 
von Geschäftsprozessen sowie zur Erfüllung der allgemeinen Sorgfaltspflichten; statisti-
sche Auswertungen zur Unternehmenssteuerung, Kostenerfassung und Controlling, 
Berichtswesen, interne und externe Kommunikation, Notfall-Management, Abrechnung 
und steuerliche Bewertung betrieblicher Leistungen, Risikomanagement, Geltend- 

 
machung rechtlicher Ansprüche und die Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 
Gewährleistung der IT-Sicherheit (u.  a. System- bzw. Plausibilitätstests) und der allgemei-
nen Sicherheit, Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts (z.  B. durch Zutritts-
kontrollen); Gewährleistung der Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der Daten, 
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten sowie die Kontrolle durch Aufsichtsgremien 
oder Kontrollinstanzen (z.  B. Revision).  

2.3.2 Zwecke im Rahmen eines berechtigten Interesses von uns oder Dritten  
(Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO)  
Über die eigentliche Erfüllung des Vertrages bzw. Vorvertrags hinaus verarbeiten wir 
Ihre Daten gegebenenfalls, wenn es erforderlich ist, um berechtigte Interessen von uns 
oder Dritten zu wahren, insbesondere für Zwecke  
• der Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse; 
• der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie bestehenden 

Systemen und Prozessen; 
• der Anreicherung unserer Daten, u. a. durch Nutzung oder der Recherche

öffentlich zugänglicher Daten; statistischer Auswertungen oder der Marktanalyse;
des Benchmarkings; 

• der Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen 
Streitigkeiten, die nicht unmittelbar dem Vertragsverhältnis zuzuordnen sind; 

• der eingeschränkten Speicherung der Daten, wenn eine Löschung wegen der beson-
deren Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand 
möglich ist; 

• der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, soweit nicht ausschließlich zur 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben; 

• interner und externer Untersuchungen sowie Sicherheitsüberprüfungen; 
• des Erhalts und der Aufrechterhaltung von Zertifizierungen privatrechtlicher

oder behördlicher Natur; 
• der Sicherstellung und Wahrnehmung des Hausrechts durch entsprechende 

Maßnahmen (wie zum Beispiel Videoüberwachung) sowie zur Sicherung von 
Beweismitteln bei Straftaten und deren Verhinderung. 

• der effektiven und ressourcenschonenden Durchführung von Web-Meetings
durch die Nutzung von internetgestützten Kommunikationstools. 

2.3.3 Zwecke im Rahmen Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs 1 a) DSGVO)  
Eine Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke (z.  B. Nutzung 
Ihrer E-Mail-Adresse für Marketingzwecke) kann auch aufgrund Ihrer Einwilligung erfol-
gen. Sie können diese jederzeit widerrufen. Über die Zwecke und über die Konsequenzen 
eines Widerrufs oder der Nichterteilung einer Einwilligung werden Sie gesondert im ent-
sprechenden Text der Einwilligung informiert. Grundsätzlich gilt, dass der Widerruf einer 
Einwilligung nur für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt 
sind, sind davon nicht betroffen und bleiben rechtmäßig.  

2.3.4 Zwecke zur Erfüllung gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO) oder im 
öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO)  
Wie jeder, der sich am Wirtschaftsgeschehen beteiligt, unterliegen auch wir einer Viel-
zahl von rechtlichen Verpflichtungen. Primär sind dies gesetzliche Anforderungen (z.  B. 
Handels- und Steuergesetze), aber auch ggf. aufsichtsrechtliche oder andere behördli-
che Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören ggf. die Erfüllung steuer-
rechtlicher Kontroll- und Meldepflichten sowie die Archivierung von Daten zu Zwecken 
des Datenschutzes und der Datensicherheit sowie der Prüfung durch Steuer- und andere 
Behörden. Darüber hinaus kann die Offenlegung personenbezogener Daten im Rahmen 
von behördlichen/gerichtlichen Maßnahmen zu Zwecken der Beweiserhebung, 
Strafverfolgung oder Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche erforderlich werden.  

2.4 Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling  
(Art. 22 DSGVO)  
Wir setzen keine rein automatisierten Entscheidungsverfahren ein. Sofern wir ein sol-
ches Verfahren zukünftig in Einzelfällen doch einsetzen sollten, werden wir Sie hierüber 
gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist.  
Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir ggf. 
Auswertungsinstrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Produktgestaltung, 
Kommunikation und Werbung einschließlich Markt- und Meinungsforschung. 

2.5 Folgen einer Nichtbereitstellung von Daten  
Im Rahmen des Geschäftsverhältnisses müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung des Rechtsgeschäfts 
und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder 
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir nicht 
in der Lage sein, das Rechtsgeschäft mit Ihnen durchzuführen.  

Regionalwerk  
Bodensee  
GmbH & Co. KG 

Waldesch 29 
88069 Tettnang 
Telefon 07542 9379-0 
Telefax 07542 9379-101 
info@rw-bodensee.de 
www.rw-bodensee.de 

Geschäftsführer 
Michael Hofmann 
Vorsitzender  
des Aufsichtsrats 
Bürgermeister  
Ole Münder

Sitz der Gesellschaft 
Tettnang 
Registergericht 
Amtsgericht Ulm,  
HRA 721187 
USt-Id-Nr. DE 260852604 

Persönlich haftende 
Gesellschafterin 
Regionalwerk Bodensee 
Verwaltungs-GmbH, 
Tettnang 

Registergericht 
Amtsgericht Ulm,  
HRB 722190 



3. Empfänger der Daten

3.1 Innerhalb der EU/des EWR  
Innerhalb unseres Hauses erhalten diejenigen internen Stellen bzw. Organisations- 
einheiten Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten oder im Rahmen der Bearbeitung und Umsetzung unseres berechtigten 
Interesses benötigen. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an externe Stellen erfolgt ausschließlich 
• im Zusammenhang mit der Vertragsabwicklung; 
• zu Zwecken der Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, nach denen wir zur Auskunft, 

Meldung oder Weitergabe von Daten verpflichtet sind oder wenn die 
Datenweitergabe im öffentlichen Interesse liegt (vgl. Ziffer 2.3.4); 

• soweit externe Dienstleistungsunternehmen Daten in unserem Auftrag als 
Auftragsverarbeiter oder Funktionsübernehmer verarbeiten (z.  B. Rechenzentren, 
Unterstützung/Wartung von EDV-/IT-Anwendungen, Archivierung, Belegbearbeitung, 
Call-Center-Services, Compliance-Services, Controlling, Datenvalidierung bzw. -plausi-
bilitätsprüfung, Datenvernichtung, Einkauf/ Beschaffung, Kundenverwaltung, 
Lettershops, Marketing, Medientechnik, Research, Risikocontrolling, Abrechnung, 
Telefonie, Webseitenmanagement, Wirtschaftsprüfungsdienstleistung, Kreditinstitute, 
Druckereien oder Unternehmen für Datenentsorgung, Kurierdienste, Logistik); 

• aufgrund unseres berechtigten Interesses oder des berechtigten Interesses des Dritten 
im Rahmen der genannten Zwecke (z.  B. an Behörden, Auskunfteien, Inkasso, 
Rechtsanwälte, Gerichte, Gutachter, Tochtergesellschaften, Gremien und 
Kontrollinstanzen); 

• wenn Sie uns eine Einwilligung zur Übermittlung an Dritte gegeben haben. 

Wir werden Ihre Daten darüber hinaus nicht an Dritte weitergeben. Soweit wir Dienst-
leister im Rahmen einer Auftragsverarbeitung beauftragen, unterliegen Ihre Daten  
dort den gleichen Sicherheitsstandards wie bei uns. In den übrigen Fällen dürfen die 
Empfänger die Daten nur für die Zwecke nutzen, für die sie ihnen übermittelt wurden. 

3.2 Außerhalb der EU/des EWR  
Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Übermittlung nur, soweit dem Drittland 
durch die EU-Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder 
andere angemessene Datenschutzgarantien (z.  B. verbindliche unternehmensinterne 
Datenschutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind.  

3.3 Empfängerübersicht  
Folgende Empfänger erhalten Ihre Daten im Rahmen  
der hier beschriebenen Datenverarbeitung:  

Empfänger:              Alb-Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG 
Eybstraße 98-102, 73312 Geislingen  

Drittstaattransfer:    Findet nicht statt. 

Empfänger:              Microsoft Corporation 
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA  

Drittstaattransfer:    Microsoft ist Teilnehmer des EU-US Data Privacy Frameworks.  
Die Übermittlung erfolgt außerdem auf Grundlage der Standard- 
vertragsklauseln inkl. zusätzlicher Maßnahmen nebst Risikoanalyse 
für den Drittlandstransfer  
https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement  

4. Speicherfristen 
Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer unserer Geschäftsbeziehung. 
Das schließt auch die Anbahnung eines Vertrages (vorvertragliches Rechtsverhältnis) 
und die Abwicklung eines Vertrages mit ein.
Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentations-
pflichten, die sich u. a. aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung 
(AO), ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation 
betragen bis zu zehn Jahre zum Kalenderjahresende über das Ende der Geschäftsbezie-
hung bzw. des vorvertraglichen Rechtsverhältnisses hinaus.

Ferner können spezielle gesetzliche Vorschriften eine längere Aufbewahrungsdauer 
erfordern, wie z.  B. die Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsvorschriften. Nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) 
beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist zwar drei Jahre; es können aber auch 
Verjährungsfristen von bis zu 30 Jahren anwendbar sein.  
Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten und Rechte 
nicht mehr erforderlich, werden diese regelmäßig gelöscht, es sei denn, deren – befristete – 
Weiterverarbeitung ist zur Erfüllung der Zwecke aus einem überwiegenden berechtigten 
Interesse erforderlich. Ein solches überwiegendes berechtigtes Interesse liegt z.B. auch 
dann vor, wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder 
nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist und eine Verarbeitung zu ande-
ren Zwecken durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ausge-
schlossen ist. 

5. Ihre Rechte 
Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie uns gegenüber Ihre Datenschutzrechte 
geltend machen. Ihre Anträge über die Ausübung Ihrer Rechte sollten nach Möglichkeit 
schriftlich oder per E-Mail an die oben angegebene Anschrift oder direkt schriftlich oder 
per E-Mail an unseren Datenschutzbeauftragten adressiert werden. 

• Sie haben das Recht, von uns Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten nach 
den Regeln von Art. 15 DSGVO (ggf. mit Einschränkungen nach § 34 BDSG) zu erhalten. 

• Auf Ihren Antrag hin werden wir die über Sie gespeicherten Daten nach Art. 16 DSGVO 
berichtigen, wenn diese unzutreffend oder fehlerhaft sind. 

• Wenn Sie es wun̈schen, werden wir Ihre Daten nach den Grundsätzen von Art. 17 DSGVO 
löschen, sofern andere gesetzliche Regelungen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten 
oder die Einschränkungen nach § 35 BDSG) oder ein überwiegendes Interesse unserer-
seits (z.  B. zur Verteidigung unserer Rechte und Anspruc̈he) dem nicht entgegenstehen. 

• Unter Berücksichtigung der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO können Sie von uns 
verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. 

• Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen 
gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO verarbeitet werden oder diese zur Wahrnehmung 
einer Aufgabe erforderlich sind, die im öffentlichen Interesse oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gem. Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder 
sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein 
generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation von uns 
umgesetzt wird. 

• Auch haben Sie das Recht, Ihre Daten unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder sie 
einem Dritten zu übermitteln. 

• Darüber hinaus haben Sie das Recht, eine erteilte Einwilligung in die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten jederzeit uns gegenüber mit Wirkung für die Zukunft zu wider-
rufen. 

• Ferner steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
(Art. 77 DSGVO). Wir empfehlen allerdings, eine Beschwerde zunächst immer an unse-
ren Datenschutzbeauftragten zu richten. 

Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde erreichen Sie unter: 

Der Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Telefon 0711 6155410 
Fax 0711 61554115 
poststelle@lfdi.bwl.de 

Tettnang, den 15. August 2025 
Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG
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